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Scichs an sich / und ihrem ohnverdroßncm Fleiß / nit ohne treffentliche
Mühe/ und Unkosten / nichts haben erwindtn lassen / und deine nach die
in dem Gutachten vernamsete zu zeitlicherHinlegung erkießte Ehren.Mit«
tel nichts gercchters / und zulänglichers / zu billichmässiger Beruhigung
-haben finden kennen/als was Beylag ausweiset / und enthaltet : Ss
dieselbe Jhro Lxcellsnr zu selbst eignen/ als bevorab Jhro Kayscrlichen

- Majestät allergnädigsten Handen / und Nachricht hiermit haben nebsk
deme ohnverhalten wollen / daß wann wider besser Verhoffen diser so ge¬
rechte und gütliche Vorschlag auß Mangel deß ein - oder anderen Theils
zur Beruhigung sein LüsQ nit erreichte/dieselbe dem hierinfahlsim-re6iev-
ren nit ermanglenden Theil überlassen müßten nach Außweisung bepli»
genden Vorschlags / denen jenigen Mitten zu Auffrechthaltung seine»
Rccht-und Gerechtigkeiten nachzudencken/ und solche zuergremen / welche
Gerecht/ und dn Sachen inallweg angemessen. ImmrttelöIhr
cellen - aller angencmmen Dienstgefälligkeiten versichermde.

den 14 -tcn 7.brii ^mio 1700.

EydtgnöUche Lansley der GraMafft
Baden ünCrgow .

Ur. L

GutaZten der von Seithen Jhro HoZ-
Mrstl. Gnaden von St. Gallcnetticßten Her-
NN UeäiaLoren .

Lkichwie die Herren Ehrengescmdte Lobl . Orthen Lucern / Ury ,
undSolothurnvonSeithenJhroFstrstl .Gnaden zuSt . Gallen

I zu sittlicher Hinlegungder zwischen Jhro/ und dero UnderthaNe' im Toggenburg geschwebtcnlangwirigenMißverständnußfrey-
und willkürlicherkießte und erbettelte Ueüiarvrw auß beydseü

thigem
X



chigem / so wohl sch >ifft - als mündtlichenr Vor Und A
'
nbüngen/ der Läirge

und Wcitläussigkcitnachangehörter Red - und Widencd aussgefuhrrm
Gwabrsammmcn/und Oocumemeii sovil wahr genomen/lind ersehm/daß
von Seichen eines Furstl. Gottshauses St - Gallen durch den KaussK >1y-
serl . Bestäktig-und Bclähnungs -Brieff / deß Abbt UlrichenLandt -Recht /
und der Lobl . 4 . Sr . GaLijchenSchirmb-Orthen allcrseithsangenommen
Vermitlungs -Spruch von ^ nno is ; 8 . und anderen von dem in denen
Toggenburgischen Landt -Rechten verkoinmen Richter beyEhr undEydten
außgcfclttnund ertheilten rechtlichenUrthlen/und angenommenen authen¬
tischen Verträgen/welche alle auffdas alte Herkommen gegründet / und
durch eine mehr dann 220 . Jährige ohnunderbrochne Übung und ? osse5-
fion , die / so offt sie von denen Toggmburgeren angefochten / durch obvcr-
knelten Richter widerhergestelt und bcstättiget worden / dero Landthei rlichr
Recht / welche die Toggenburger durch die so vil gethane Eydt - Gelübd
selbst ei kcnt/ und denen sich undergeben haben / pro informar-ons also ohn-
hindertreiblich an Tag gegeben/und klahr dargelegt worden / daß die
toggenburger nichts gründtlich -und erhebliches darwider auff- noch vor¬
gebracht haben : Also haben wohlermelte Herren biLäiaroren befunden /
wann siesedem das Seinige lassen / und niemanden was geben / noch
nemmcn wollen / wie man sich allerschhs beständig erklährt / und zum
Gründlich gegenwärtiger Hairdlung vestgesielt hatte / daß sie es bey er-
melten authentischen vocumencen deßRarifchen KauffBrieffs von ^ nno
1468 . dessen Bestättigungs -und Lehen -Vriesss/Abbt Ulrichs Land-Recht
von änno 1469. und all-anderen authentischen Spruch und Verträgen
zujambt der von jcwälten hergebrachten Übung und l>ollelz gäntzlich be¬
wenden lassen müssen/und denen zu Volg gerechter Dingen nichts anders
vorzuschlagen wOn / alsdaßdieToggenbmgerJhr Fürstl. Gnaden zu
St . Gallar/als jhrcn Ober - und Landts- Herrcn-erkennen/ und demselben
Huldigung / und Pflicht thun / und die in jhr Eygenlhumb / Besitzung /
und Gewahr kommen lassen sollen / wie von jewältcn und Alter här. Je¬
doch in dem außtruckentlichen Verstand/daß die TsMliburger auch bey
jhrem under sich habenden Landt- Eydt/ nach Außweisung der Unheil von
änno 147s . und bey ihrem mit bayden Lobl. Orthcn Schweiß und Gla -
rus sonderbahr - habendern Landt-Recht von 1440. wie sie an sich
selbst ftynd/und vom UOrung verwilliget ; nächst deme umb Sachen /
so die Toggenburger darauß ziehen / und ansprechen wollen / biß dahin
von stwältmhero/ vermittelst Urthlen / Sprüchen / und Verträgen ange¬
sehen / verstanden / erleutertt / und grübet worden / auch bey all - ihren
LqM - Rechte » / Öffnungen/ Freyyeitm/ Gnaden/ Brieffund Sigill /

Bräuchen /



Brauchen / Gewonheiten/ Alt-Herkommen/ ihren Rechten/ und Ge¬
rechtigkeiten / ohngeschwachtverbleiben/nnd deren in allwcg wohl babhafft/
und genoss seyn sollen / also daß / worin gejagtemLandt '

Loggenburg ins
gemein/oder jeder Gegne in besondersdaran einiger Eingriff / oder Ab¬
bruch beschchen seyn mag/ wohlermelte Herren^ cgiLkorezurbiethig scvnd
von Ihr Fürstl. Gnaden die ebcschleunigftc kremeäu » außzuwürcken eben
sowohl als umb die geklagte Lxcess in ^ustiL-Sachen/ssvon den Be-
ambteten gegen ein-nnd anderem pareiculüren underloffen waren ; damit
sie ins konfftig denen Verträgen gemäss in allweg einer mitten und Vät-
terlichen Regierung gen oss und gesichert seyn mögen.

Den Glauben/ und K -chgrE -llbnna betreffend/ gleichwie Togeri-
burg in dein über die andere gemeine Herschafftenin der Eydtgnoßschaff /
errichteten Landt - Frieven von /tnuo i/r i mit Namen buchstäblich auss-
bedingt iss / also- laßt man es dißfahlsbey dem erstens im Jahr iszz .
über Toggcirburgsondcrbahr errichtetemLands -Fndm/ und nachgehctidS
nn Jahr i s ; 8 . mit Ihr Fürstl. Gnaden Hinzuthun erfolgten dahin ie-
migive sich beziehenden gütlich -angenommenen Erleuterung/ auch denen
seiche, o darüber ergangcncn Urthlcn und Verträgen bewenden, llmb
die ienige ein - und änderseiths vorgebrachte ?arcicular Keligionr-Besch-
wä , den aber/seyndwohlermelte Herren b/Wülaroren urbietig / FablsJhr
Fürstl. Gnaden/ welche die Loggcnbnrger gebührend darnmb ankehren
sollen / nit von sclbstmvergnüglichen Willfahrten / umb Frid und Ruhe
willen jhre OKci» gnzukehren/ daß sie Dißfahls möglich getröstet werden
möchten .

Und weilen nundises eine extraordiari Handlung / und willkuhr-
lich-erkicscne/ und erbcttmc Vcrmitlung ist ; also solle auch dieselbe hiemit
nochjetznochfürohin in keine Lo » 5egu «-nr von Rechtswegen gezogen
werden mögen/sonderen man laßtes hiermit lediglichbey denen der Lobl.
Orthen Schweitz und Glarus habenden Landt - Rechten/und in Krafft
derer ihnen zustechenden BesügsannncnenpeDrogsriven, Rechtenund Ge¬
rechtigkeiten ohnbm

'
chrt und also bestehen / daß sonderheitsich dise gegen¬

wärtige Handlung deucnseibenin nichtcn prZejuäicieren/noch in könffngen
Zeiten wider dieselbe / und dero Recht zu einem Fürwand / Griff / und
Gefahr nit dienen möge/ noch solle / wie dann auch denensclbenwohler¬
melte Herren Necliawren eben so wohl als ihren re/yLNive Herren und
Oberm den Verzicht - Bricff von änno 1469. » ,-d den Jnnhalt deß

VVM z Landtö-



Landts-Friderrs von ^ -mo is ; i . Toggenburg betreffend / und sonsten
bestens hiermit vorbehalten / und verwart haben wollen : In zuversichtli¬
cher Hoffnung Ihr Fürstl. Gnaden und das Land Toggenburg hierauf
wohlmehrerrnelttv Herren I^eäiarorel, auffrichtige Wohltncinung und
Absehen erkennen / darzu sich unvcrweilt erklcihren / und die Hand geben
werden/daß/wie es jhr eigcn -und deß gemeinen VatterlandtsRübe-We¬
sen erheuschct / also man das Merck in hier / oder an dem L)rth/Dder wo
marr es sonsien zum besten ßndet / allweg zu gäntzlicher Beruhigung
dero Vollkommenheit ehcforderlichstvermittelst Göttlicher Gnaderr brin¬
gen möge/ worzu dieselbe auch nit weniger hoffen / jhre Herren Mit - hie-
öiarorcn , wie sie hierzu Frcund-Eydtgnölsisch ersucht werden/nach reifflü-

, chcr Überlegung diser Wohlmeinung zu cooleren lind mit zusteuren
Das Belieben tragen werden .

l it. L..

Antwort anden Kayferl. Herrn Pottschass-
terenäe 6LLo7.(en 1712.

gebührender Antwort deß undkr dem rH .ten nächst verfloßnen
Monats )ulst von Ihr Lxcellenr deß Kayserl . H . r .'n ^mbsll'ii-
goren an gesambte Lobl. Orth der E'-dcgnoßschaffc gestelten

die Hinlegung deß bekamen Toggcnburger Ge«
^-^ -^ schäffts betreffend! / haben die Herren Ehrengerichte aller Ca-
tholischenOtthen der Lobl. Eydtgnoßschafft wohlgedacht Ihr kxcellcn»
dahin bescheiden wollen/ daß gleichwie sie ihrer Seiths biß dahin an nichts
ermanglet/ was sie zur billich .und gerechter VermittltkNg dises Gesthaffts
beytragen sollen und können/ also sie nochinahlcn krach Außtvciiung degen/
was Demselben allbereit im ferikdrigen Jahr behandiget worden/worauff
man sich beziehet/ und ohnaußsätzlichdahin gcsinnet / und gewollet verblei¬
ben/gestalten sie sich auch dern »ahlen erklährt / di

'
ftm ToggenburgerGe¬

schafft ferneren Verschub gedeylich abzuhelffeik / und zu dem Ende die
kieäirrion , gleichwie dieselbe vor dero Anfang stabil>ert / niemandwas
Memmen/ noch zugeben / und die alWyige -uckoniische Brieff / und
SM m Kräfften zulassen / fortzuUcn.
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